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Vertrag wahrend dieser Zeit, und spatestens neun Monate vor Ablauf derselben nicht ge-
kundigt, so soll derselbe als noch auf zwolf Jahre, und sofort von zwolf zu zwolf Jahren
verlangert angesehen werden.

Arteikel 21.

Gegenwärtiger Vercrag soll alsbaid zur Ratifcation der bohen conkrahirenden Thelle
vorgelegt und die Auswechselung der Ratifications-Urkunden soll spärestens in sechs Wochen
in Berlin bewirke werden.

So geschehen Berlin, den 10. Mal 1833.
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